
Gemeinde Ober-Mörlen BV-7/2023 
 

Beschlussvorlage 
 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevertretung 27.02.2023 

 
Betreff: 
Antrag der FWG-Fraktion zur Änderung der bestehenden Satzung über die Hundesteuer. 
 
Sachdarstellung: 
Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 12.12.2022 beschlossen, dass die Steuer der 
Listenhunde nach Vorlage von Sachkundenachweis und Wesensprüfung sowie 
Begleithundeprüfung auf 500,00  € pro Hund ab dem 01.01.2023 reduziert wird. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung hebt den Beschluss vom 12.12.2022 auf und stimmt der vorliegenden 3. 
Änderung der Hundesteuersatzung zu. 
 

 
 
gezeichnet 
Steuerverwaltung 
 
 
Anlage(n): 
1. 02 3. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer 
 




